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Gemeinde Hinte 
Beschlussvorlage 

öffentlich 
 

 
 

Dienststelle: Datum: Vorlage Nr.: 
Geschäftsbereich I 10.11.2016 2016/GB I/0180 

  
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Rat 23.11.2016  Entscheidung 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Feststellung der im Rat der Gemeinde Hinte vertretenen Fraktionen und Festsetzung der 
Zahl der Beigeordneten 
 
 
Beschluss: 
 
1. Der Rat der Gemeinde Hinte stellt fest, dass folgende Fraktionen im Rat vertreten sind: 
 
SPD 11 Sitze 
CDU 4 Sitze 
FLH 2 Sitze 
Grüne 2 Sitze 
 
2. Der Rat der Gemeinde Hinte beschließt, das dem Verwaltungsausschuss für die Dauer 
der Wahlperiode 6 Beigeordnete angehören.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
 
Begründung:  
 
Zu 1.) 
Die Feststellung der Fraktionen und deren Stärke ist erforderlich im Hinblick auf  
a) die Bestimmung der Beigeordneten (§ 75 Abs. 1 NKomVG)  

b) die Besetzung der Ausschüsse und Gremien (§ 71 NKomVG)  
 
Gemäß § 57 Abs. 1 NKomVG muss eine Fraktion aus mindestens zwei Ratsmitgliedern 
bestehen.  
 
Zu 2.) 
 
Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 1 NKomVG hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hinte 4 
Beigeordnete. Da der Rat der Gemeinde Hinte 20 Mitglieder umfasst, kann der Rat gemäß § 
74 Abs. 2 Satz 2 beschließen, die Anzahl der Beigeordneten für die Dauer der Wahlperiode 
um zwei zu erhöhen. In der Vergangenheit wurde die Zahl der Beigeordneten stets um zwei 
erhöht. 
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